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Dennoch oder vielleicht gerade deswegen

ist es ein ausgelassenes und
erfrischend fröhliches Buch.

Warum zeigst du der Welt das Licht?

von Othmar Franz Lang. Jugendroman.
208 Seiten. Gebunden Fr. 14.80.
Schutzumschlag von Ruedi Becker unter
Verwendung einer Photographie von René
Buri, Benzigerverlag, Einsiedeln.

Hunger, Armut oder vielmehr ungleiche
Verteilung des Reichtums, Unwissenheit,

das sind die Probleme, denen sich
die Andenstaaten auch heute noch
gegenübersehen. Lou weiss um diese
Probleme. Sie hat sich nach ihrer
Ausbildung zur Krankenschwester für zwei
Jahre Entwicklungsdienst verpflichtet.
Doch als sie in dem kleinen Indiodorf
im bolivianischen Hochland ankommt,
ist die Wirklichkeit ein Schock für sie.

Amtlich

Stellvertretungen durch
Oberseminaristen(-innen) im Herbst

Die Seminaristen des Oberseminars,

die nicht die Sommerrekrutenschule

absolvieren, und die
Seminaristinnen können von Ende
August bis am 9. November
Stellvertretungen übernehmen. Die
Schulbehörden oder Lehrer, die für
den Herbst Seminaristen als
Stellvertreter suchen, wollen bitte
möglichst rasch, spätestens bis am
10. Mai, der Seminardirektion ein
entsprechendes Gesuch unterbreiten.

Das schriftliche Gesuch soll
neben eventuellen weiteren Angaben

enthalten:
Die genaue Dauer der Stellvertretung;

die zu unterrichtenden Klassen;
die Schülerzahl.

Für später eingehende Meldungen
kann eine Zuteilung der Seminari¬

sten nicht mehr zugesichert werden.

Vakante Lehrstellen können nur
ausnahmsweise und nur dann
durch Seminaristen besetzt werden,

wenn keine anderen Lösungen,
wie Zusammenlegung von Schulen,
möglich sind und wenn die
Lehrstelle wiederholt auch in schweizerischen

Zeitschriften (Schweiz.
Lehrerzeitung, Buchdruckerei Stäfa AG,
8712 Stäfa oder [und] Schweizer
Schule, Hirschmattstrasse 36, 6002
Luzern) ausgeschrieben worden ist.
Auch vakante Stellen können
voraussichtlich nur bis am 9. November

durch Seminaristen versehen
werden, so dass die Schulbehörden
dringend ersucht werden, ihre
Bemühungen um die Besetzung
solcher Stellen fortzusetzen. Meldungen

wegen des Einsatzes von
Seminaristen an vakante Stellen für
die erwähnte Zeit haben ebenfalls
bis am 10. Mai zu erfolgen. 297
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